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Dienstleistungskon-
zessionsvertrag (DLKV):

Gegenstand des DLKV ist die Planung,
Errichtung bzw. Modernisierung, Fi-
nanzierung sowie der Betrieb der 
Innsbrucker Nordkettenbahnen so-
wie der dazugehörigen Nebenein-
richtungen. 

Beim gegenständlichen PPP-Projekt
(Public-Private-Partnership) handelt
es sich um ein Konzessionsmodell.
Das bedeutet, dass das wirtschaftli-
che Risiko des Betriebes beim Kon-
zessionär – also bei der Nordpark
GmbH – liegt, insbesondere das Preis-
und Frequenzrisiko. Im Gegenzug hat
die Nordpark GmbH das alleinige
Recht, den gesamten wirtschaftli-
chen Nutzen aus dem Betrieb der Ein-
richtungen für sich zu vereinnahmen.
Dazu gehört insbesondere das Ent-
gelt aus der Beförderung von Perso-
nen, Einnahmen aus der Verpachtung
der Restaurants sowie aus den be-
stehenden Verträgen. Da die Nord-
park GmbH das wirtschaftliche Risi-
ko von Planung, Bau und des Betrie-
bes trägt, ist sie bei der Gestaltung
der Fahrpreise keinen Beschränkun-
gen unterworfen.

Die Nordpark GmbH erhält von der
INKB GmbH eine fixe Anschubfinan-
zierung in der Höhe von ca. 34,1 Mio.
Euro, die jedoch die Gesamtkosten
nur zu ca. 73% abdeckt. Die erfor-
derliche Höhe der Anschubfinanzie-
rung war das wesentliche Zuschlags-
kriterium im Vergabeverfahren. Die
restlichen Kosten (ca. 13,5 Mio. Euro
bzw. 27% der Gesamtkosten) wer-
den von der Nordpark GmbH aufge-
bracht.

Die Nordpark GmbH übernimmt den
Betrieb der Innsbrucker Nordketten-
bahnen erst ab vertragsgemäßer Bau-
fertigstellung und nach Vorlage der
erforderlichen Betriebsgenehmigun-
gen für die Seilbahnanlagen. Der
DLKV endet automatisch an jenem
Tag, an dem sich der Tag der Über-
nahmen zum dreißigsten Mal jährt,
wobei rechtzeitig vor Vertragsende
über eine Verlängerung verhandelt
werden kann.

Als Gegenleistung für den Betrieb der
Innsbrucker Nordkettenbahn zahlt
die Nordpark GmbH ein fixes Entgelt
für die ersten 10 Jahre und danach
ein variables Entgelt, das sich an der
Höhe des Gewinns orientiert.

Da die INKB GmbH Eigentümerin ist
und bleibt, sind die Behördenverfah-
ren im Namen der INKB GmbH zu
führen.
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PPP-Projekt:
„Innsbrucker Nordkettenbahn Neu“
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Generelle Informationen 

Projektbeteiligte:
Konzessionsgeber: Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
Konzessionsnehmer: Nordpark Errichtungs- und Betriebs GmbH
Totalunternehmer: STRABAG AG, Direktion KC
Tunnelbau: STRABAG AG, Direktion IQ
Generalunternehmer Hochbau: STRABAG AG, Direktion AX
Ingenieurbau und Brückenbau: STRABAG AG, Direktion AF
Seilbahntechnik: LEITNER GmbH
Generalplaner: ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH
Baumanagement und Hochbauplanung: Malojer Baumanagement
Architektur Nordkettenbahnen: Schlögl & Süß
Architektur Hungerburgbahn: Zaha Hadid Architects
Statik: Baumann und Obholzer
Baustahl: Arge Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH

Textverfasser: DI BM Clemens Schirmer, ARGE Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH

Der Zeitplan:

Eu-weite Ausschreibungsbe-

kanntmachung: September 2003

Vertragsabschluss: Juni 2004

Fertigstellung Einreichplanung:

Mai 2005

Baubeginn: Herbst 2005

Eröffnung Nordkettenbahn: 

Jänner 2007

Eröffnung Hungerburgbahn: 

Dezember 2007

Die Kosten:

Gesamtkosten für Hungerburg-

bahn und Nordkettenbahnen: 

ca. 50,6 Mio. Euro

– davon aus öffentlichen Mitteln:

ca. 37,1 Mio. Euro

Beitrag der Nordpark GmbH: 

ca. 13,5 Mio. Euro

Die Massen:

Beton:  ca. 19.000 m3

Baustahl:  ca. 1.250 to.



1. Hungerburgbahn neu
Den Ausgangspunkt der neuen Stand-
seilbahn, die eine direkte Verbindung der 
Innsbrucker Altstadt mit der ca. 300 m 
höher gelegenen Hungerburg bildet, ist
die abgesenkte Station Congress mit ei-
ner großen Einstiegshalle.
Anschließend an die Station folgt der
371,5m lange Rennwegtunnel, der in
offener Bauweise im Grundwasser er-
richtet wurde. Er hat einen rechteckigen
Querschnitt mit einer lichten Höhe von
ca. 4,10m und einer lichten Breite von
ca. 3,80 m.

Am Ende des Rennwegtunnels befindet
sich die Station Löwenhaus, welche als
offener, überdachter Bahnsteig ausge-
führt wurde. Anschließend muss der Inn
gequert werden.

Zur Überquerung des Inns ist eine im
Grundriss s-förmig geschwungene, ca.
242m lange Schrägseilbrücke aus Stahl
mit zwei knochenförmigen Pylonen aus
Stahlbeton (Höhe ca. 34m) errichtet wor-
den. 

Nach der Brücke geht die Trasse unter
dem Hohen Weg in den ca. 445 Meter
langen Weiherburgtunnel, mit einem
gewölbten Querschnitt wird er in bis zu
46-prozentiger Steigung bergmännisch
aufgefahren. 

Anschließend führt die Bahn über eine
Stahlbrückenkonstruktion in luftiger
Höhe zur neuen Station Alpenzoo, die
mit ihrem in ca. 20m über der queren-
den Straße liegendem Bahnsteig und
dem Treppenturm ein interessantes Pen-
dant zur Bergiselschanze bildet.
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Fortsetzung auf Seite 4Station Congress

Nachstehend möchte ich auf einige aktuelle
Themen eingehen:

Betonstahl-Preise: Die Betonstahl- und
Mattenpreise sind auch im heurigen Jahr
wieder stark gestiegen, wiewohl diese ab
August 2007 eine „Delle“ zeigen. Tatsache
ist jedoch, dass sich bei stabförmigem Be-
tonstahl der Preis auf dem Level von Ju-
li/August 2006 bewegt und ringförmiger 
Betonstahl sowie Matten noch um einiges
teurer sind. 

GSV-Homepage: Ab Mai dieses Jahres
können Sie auf unserer Homepage unter
www.gueteschutzverband.at surfen. 
Darin finden Sie auch die Entwicklung der
Betonstahl-Preise seit Jänner 2006. Weiters
Informationen über unseren Bewehrungs-
atlas, das Betonstahl-Magazin sowie eine 
aktuelle Liste der Walzkennzeichen bzw. 
Zulassungen.
Erfreulicherweise wird von unserem neuen
Service intensiv Gebrauch gemacht, was sich
ab Mai 2007 in rd. 2.300 Zugriffen monatlich
niederschlägt. Wir laden Sie ein, unsere Ho-
mepage werblich zu nutzen, dies in Form ei-
nes „Banners“ und uns gegebenenfalls hin-
sichtlich der Bedingungen zu kontaktieren.

Preisumrechnungen für Betonstahl: Auf-
grund von 2  Studien von Herrn Prof. Dr.
Kropik hat sich gezeigt, dass bei den in letz-
ter Zeit aufgetretenen exorbitanten Preis-
steigerungen für Betonstahl die gängigen In-
dizes, wie Brückenbauindex und ÖNORM
B 2111, die realen Marktpreise nicht wider-
spiegelten, sodass von den Bauschaffenden
Ertragseinbußen hingenommen werden
mussten. Nicht zuletzt aufgrund unserer 
Initiativen wurde die ÖNORM B 2111 nun-
mehr dahingehend abgeändert, dass mo-
natliche Preisumrechnungen bei einem
Schwellenwert von 2% möglich sind. Wir
empfehlen, als Preisumrechnungsgrundla-
ge unsere Preisliste in der Homepage her-
anzuziehen. Weiters wird von uns ange-
strebt, auch im neuen Brückenbau-Index
(gegliedert nach Bauteilen) einen Subindex
„Betonstahl“ – analog der vormaligen
„Gruppe 8“ – aufzunehmen.

30 Jahre Güteschutzverband. Unser Ver-
band feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges
Bestehen. Zielsetzungen sind neben der Ver-
sorgung der Bauwirtschaft mit baugerechter
Bewehrung übergeordnete Initiativen im In-
teresse der General- und Subunternehmer.
Wir bitten auch in Zukunft um Ihr Vertrau-
en und bleiben Ihr fairer Partner!

Beschreibung der Trasse 
und der Bauwerke:

Hafelekar, 2256 müA

Seegrube, 1905 müA

Hungerburg, 858 müA
Steilstrecke, 43o

Alpenzoo,
727 müA

Weiherburgtunnel,
L=445m

Innbrücke, L=34m

LöwenhausCongress 
Innsbruck,
572müA Rennwegtunnel,

L=372m

Nordkettenbahn, Seilbahn I+ II

Hungerburgbahn, Standseilbahn
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Weiter fährt die Bahn über den Steil-
hang in Richtung alter Trasse weiter
zur neuen Hungerburg-Bergstati-
on. Sie besteht aus Ankunfts- und Ab-
fahrtsbahnsteig und bietet in ihren 2
Untergeschoßen Platz für Führer-
stand, Diensträume, Technikraum
und Werkstatt mit Lager.

Alle 4 Stationen sind geprägt durch
ihre außergewöhnlichen Dächer aus
Stahlträgern mit geschwungenen
Glashüllen und durch Sichtbeton in
Qualität S3 an allen möglichen Bau-
teilen. Selbst die Stiegenhäuser sind
samt Handläufen aus Sichtbeton. Die
aufwändigen Schalungen wurden
teils aus Styropor mit CNC- Frästech-
nik dreidimensional bearbeitet. Der
Einbau der meist radialgebogenen
und gestuften Bewehrung musste so
erfolgen, dass die Schalung dabei

nicht berührt wird, da ansonsten
„Schatten“ am Sichtbeton zurückge-
blieben wären.

2. Nordkettenbahn neu

Um- und Neubau der denkmalge-
schützten Seilbahnstationen:

Talstation Hungerburg - 
Seehöhe 863m
Umbauarbeiten von allen öffentli-
chen Bereichen und Personalräumen
der Station. Umbau aller seilbahn-
technischen Räume inkl. neuer Fun-
dierungen für Seilumlenkung. Her-
stellen von Seilspanngewichten (Ge-
samt ca. 260 Tonnen)

Bergstation Seegrube -
Seehöhe 1905m

Umbauarbeiten von allen öffentli-

chen Bereichen und Personalräumen
der Stationen. Zubau einer Halle auf
der Südseite und eines Küchen- und
Lagertraktes auf der Nordseite jeweils
mit Untergeschoß und Erdgeschoß.
Umbau aller seilbahntechnischen
Räume inkl. neuer Fundierungen mit
Verankerungen aus Bohrpfählen. An-
hebung des Gondelhallendaches um
ca. 1m. Errichtung einer Erste-Hilfe-
Station neben der Station Seegrube. 

Bergstation Hafelekar -
Seehöhe 2256m
Umbauarbeiten von allen öffentli-
chen Bereichen und technischen Räu-
men der Station. Herstellen von
Außenfundamenten für Seilbahn-
stützen. Herstellen einer neuen Trag-
seilverankerung mit Poller sowie von
zwei Seilspanngewichten.

Station Löwenhaus

Titelbild – Seite 1:
Station Alpenzoo

Hungerburg-Bergstation

Bergstation Seegrube Bergstation Hafelekar
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Problemstellung

Das erste Patent zu stahlfaserver-
stärktem Beton reicht rund 130 Jahre
zurück und ist demnach so alt wie der
Stahlbeton selbst /1/. Die intensive Be-
schäftigung mit den Eigenschaften
von Faserbeton begann allerdings erst
Mitte der Siebziger Jahre. Seit dieser
Zeit erfreut sich der Baustoff mit in-
tegrierter Bewehrung einer immer
breiteren Anwendung. In Deutsch-
land werden bereits pro Jahr bis zu
40.000 Tonnen Stahlfasern ver-
braucht.

Österreichs Tragwerksplaner werden
von Bauherrn und Architekten immer
mehr gedrängt dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen und verstärkt Fa-
serbeton einzusetzen. Für eine zuver-
lässige Bemessung von Faserbeton
werden jedoch Normen benötigt, die
sich noch immer im Entwurfsstadium
befinden. Freilich gibt es etliche Richt-
linien europäischer Betonvereine,
doch die meisten dieser Richtlinien
sind seit der Einführung des Euroco-
des EN 1992-1-1 überholt.

Faserhersteller und Faserhändler ver-
suchen mittels groß angelegter Wer-
bung den Einsatz von Faserbeton zu
forcieren und verwenden Argumen-
te, die die Wirtschaftlichkeit und Sinn-
haftigkeit des Stahlbetons in Frage
stellen.

Beispielsweise liest man in /2/, dass
mit dem Vergleichstest gemäß Bild 1
bewiesen ist, dass stahlfaserbewehr-
ter Beton den herkömmlichen Pro-
dukten qualitativ buchstäblich „haus-
hoch“ überlegen ist: Mattenbewehr-
te Verfahren sind viel unwirtschaftli-
cher. Mit dem Einsatz der Stahlfasern
können Sie sich und Ihren Kunden die
bekannte und gefürchtete Rissbil-
dung in Betonbauten, aber auch jede
Menge Zeit und Geld sparen. Ein Be-
ton mit Stahlfasern dieses Herstellers
hält und hält und hält.

Ebenso irreführend ist das Testergeb-
nis gemäß Bild 2 in /3/. Die Last – Ver-
formungsbeziehung eines nicht be-
schriebenen, aber eventuell im Bild er-
kennbaren Versuches zeigt deutliche
Vorteile für den Stahlfaserbeton, und
der Hinweis auf die Mitwirkung „ ver-
schiedener europäischer Universitä-
ten“ soll die Glaubwürdigkeit dieser
Beobachtung unterstreichen.

Weiters wird in /3/
festgestellt, dass die
Verwendung von
Stahlfasern sicherer
ist als die Verwen-
dung von Mattenbe-
wehrungen, da kei-
ne Abplatzungsge-
fahr besteht, eine
Rissvernadelung
über den gesamten
Querschnitt stattfin-
det und kein Ver-
wechseln der oberen
und unteren Beweh-
rung möglich ist.

In einigen, auch auf
Webseiten abrufba-
ren „Umrechnungs-
tabellen“ werden für
Fundamentplatten
unabhängig von Be-
anspruchungsart
und Einwirkung-
größe berechnete
Mattenbewehrun-
gen veröffentlicht,
die unter Beachtung
der angegebenen
Dosierung durch die
vom Hersteller pro-
pagierten Fasern er-
setzt werden kön-
nen.

Ziel dieses Aufsatzes
ist es, die Wirksam-
keit des Faserbetons
als Ersatz für Stahl-
beton zu relativieren.
Faserbeton ist ein
moderner Verbund-
werkstoff, dessen
Anwendungsbe-
reich beispielsweise
vom Verband deut-
scher Stahlfaserher-
steller aufgezeigt
und eingeschränkt
wird. Es ist daher un-
verständlich, wenn
einzelne Mitglieder
dieses Verbandes in
ihrer Werbung die
Wirtschaftlichkeit
des Faserbetons der
Unwirtschaftlichkeit
des Stahlbetons ge-
genüberstellen.

Faser- contra StahlbetonFaser- contra Stahlbeton
Textverfasser: Gerd Fritsche, Andreas Saxer – Leopold Franzens Universität Innsbruck

Bild 1: Unzerstörbarer Faserbeton gemäß /2/

Bild 3: Faserbeton contra Stahlbeton gemäß /3/
Fortsetzung auf Seite 8
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Wirtschaftlicher 
Fasergehalt 
In Richtlinien für Faserbeton geregel-
te Bemessungsvorschriften gelten für
Faserbeton mit einem „üblichen und
wirtschaftlichen“ Fasergehalt. Dieser
Fasergehalt ist der Gehalt an Fasern
im Festbeton, der entweder als Mas-
seanteile in kg/m3 oder als Vo-
lumsanteile in % angegeben wird.
Der von den Herstellern für be-
stimmte Anwendungen empfohlene
Fasergehalt wird in den Technischen
Datenblättern angegeben. Für die in
den Richtlinien festgelegten Stahlfa-
serbetonklassen müssen dem Beton
mindestens 20, höchstens aber 50 kg
bzw. 0,6 % Stahlfasern pro m3 zuge-
mischt werden. Mit höherem Faser-
gehalt ergeben sich beim Mischen
und Pumpen Probleme, die schluss-
endlich dazu führen, dass bei sehr ho-
hen Stahlfasermengen bis zu 800
kg/m3 (10 %) die Stahlfasern nicht
mehr zugemischt, sondern mit hoch-
flüssigem Beton ausgegossen wer-
den.

Mit einer einfachen Rechnung lässt
sich der Fasergehalt relativieren:
Gegeben sei ein zentrisch belasteter
Zugstab aus Beton C25/30 mit den
Seitenabmessungen 15 x 15 cm. Der
unbewehrte Beton bricht rechnerisch
bei einer Belastung von 60 kN. Wird
der Zugstab bewehrt, dann genügt
zur Aufnahme der mit dem Bruch aus-
fallenden Betonzugkräfte ein Be-
wehrungsstab mit dem Durchmesser
von 12 mm. Der Bewehrungsstab
muss der Festigkeitsklasse BSt 550
entsprechen. Dazu ist anzumerken,
dass analog zu den Fasern der Be-
rechnung die Zugfestigkeit und nicht
die Streckgrenze des Stahls zu Grun-
de gelegt wird. Theoretisch reißt mit
dem Beton auch der Bewehrungs-
stahl. Das Verhältnis der Quer-
schnittsflächen Stahl zu Beton ist dem
Verhältnis der Materialzugfestigkei-
ten direkt proportional und entspricht
in diesem Beispiel rund 0,5 %.

Ersetzt man den Bewehrungsstab
durch Fasern, dann muss die Anzahl
der in der Beanspruchungsrichtung
gleichzeitig wirksamen Fasern be-
kannt sein. Nimmt man an, dass min-
destens die Hälfte aller Fasern in der
„richtigen“ Richtung liegen und ein-
ander beidseits mit 10 % der Faser-
länge überlappen, dann ist mit 40 %
die Wirksamkeit der Stahlfasern be-
zogen auf alle eingemischten Fasern
übertrieben hoch eingeschätzt. Eine
noch höhere Wirksamkeit anzuset-
zen ist wegen des Vorteils der mehr-
achsigen Beanspruchbarkeit unzuläs-
sig.

Zur Aufnahme der Bruchlast von
60kN genügt eine Beimengung von
50 kg/m3 Stahlfasern mit aufgebo-
genen Enden. Dafür muss die Festig-
keitsklasse der Stahlfasern mit 1100
N/mm2 doppelt so hoch als beim
Stabstahl in Rechnung gestellt wer-
den. Verwendet man 60 mm lange
Fasern mit einem Durchmesser von

0,75 mm, dann müssen mindestens
130 Fasern den Trennriss über-
brücken. Für 50 mm lange und 1 mm
dicke Fasern genügen 70 Fasern.
Werden die Stahlfasern durch leis-
tungsstarke synthetische 40 mm lan-
ge Fasern ersetzt, dann werden im
Rissquerschnitt mindestens 650
Stück Fasern mit einem Vergleichs-
durchmesser von 0,44 mm benötigt.

Vor dem Bruch des ausgehärteten
Festbetons beteiligen sich Fasern und
Beton gleichzeitig an der Aufnahme
der Zugkräfte. Der Beitrag der Fasern
hängt aber ab vom Verhältnis der
Dehnsteifigkeit der aktiven Fasern zur
Gesamtsteifigkeit. Da Stahlfasern
und Bewehrungsstab den gleichen
Elastizitätsmodul aufweisen, ist die
Dehnsteifigkeit der Stahlfasern nur
halb so hoch als die des Beweh-
rungsstabes, da ja die erforderliche
Faserquerschnittsfläche nur der hal-
ben Stabquerschnittsfläche ent-
spricht. Somit erhöht sich die Risslast
des Zugstabs aus Stahlbeton mit ei-
nem 12 mm dicken Bewehrungsstab
um 3 % und die des Faserbetons theo-
retisch aber nur um 1,5 %. Der E-Mo-
dul der synthetischen Fasern ist 20
mal kleiner als der von Stahlfasern,
und die theoretisch mögliche Riss-
krafterhöhung beträgt deshalb nur
0,15 %. Um die Risslast des Stahlfa-
serbetons gleich wie beim Stahlbeton
um nur 3 % zu erhöhen sind 100
kg/m3 Stahlfasern nötig und daher
höchst unwirtschaftlich.

Tatsächlich nimmt die Risskraft mit zu-
nehmendem Fasergehalt ab, da in der
Regel der Beton ohne oder mit we-
nig Fasern besser verdichtet werden
kann. Auch findet keine kontinuierli-
che Kraftumlagerung von der Beton-
matrix zu den Fasern statt, da der
Trennriss auch bei verformungsge-
steuerten Versuchen abrupt erfolgt
und die zum Zerreißen des Betons
benötigte Kraft von den Fasern nicht
gehalten werden kann. Erst nach dem
Riss finden Umlagerungen zwischen
den Fasern statt. Zur Kraftrichtung
schief liegende Fasern werden um-
gebogen und ausgebrochen, in Kraft-
richtung liegende Fasern ausgezo-
gen. Somit bestimmt der Verbund
zwischen Beton und Fasern und nicht
die Bruchfestigkeit der Fasern die
Qualität des Faserbetons.

Die in der Werbung propagierte
Erhöhung der Betonzugspannun-
gen lässt sich für Faserbetone mit
„üblichem“ Fasergehalt nicht be-
weisen und wird auch in den
Richtlinien für Faserbeton nur ge-
ring eingeschätzt.

Für die Beimengung von 20 kg/m3

Stahlfasern erhöhen sich die Kosten
eines Lieferbetons um 35 % und für
40 kg /m3 um 55 %. Das Einmischen
beigestellter Fasern erhöht die Kosten
des Betons um 10 %. Ein Kilogramm
Stahlfasern kostet somit zwischen 1
und 2 Euro, und um diesen Preis wird
so manche Bewehrung gekauft, ge-
schnitten, gebogen und verlegt.

Kraftumlagerung
Im Gegensatz zum unbewehrten Be-
ton darf nach dem Durchriss die ho-
he Bruchenergie des Faserbetons nur
dann genützt werden, wenn die
Nachrissfestigkeit zur Aufnahme ge-
planter Zugkräfte ausreicht. In der Re-
gel beträgt die Nachrissfestigkeit et-
wa 70 % der Anrissfestigkeit. Somit
gilt für den beispielhaften Zugstab ein
Resttragvermögen von etwa 45 kN.
Wird ein Zugstab mit 45 kN belastet,
dann reißt er nicht, da für den Anriss
60 kN notwendig sind. Werden zur
Aufnahme von Zugbeanspruchun-
gen zwei dieser Stäbe nebeneinan-
der angeordnet und mit insgesamt 
90 kN belastet, dann reißt bei un-
gleicher Lastverteilung einer bei 
60 kN und der andere nicht. Nach
dem Riss kommt es zur Umverteilung,
und der gerissene Stab braucht gleich
dem ungerissenen Stab nur mehr ei-
ne Last von 45 kN abtragen. Tatsäch-
lich trägt er nur 30 kN, da wegen sei-
ner höheren Steifigkeit der ungeris-
sene Stab den größeren Lastanteil
übernimmt und bei 60 kN ebenfalls
reißt. Nach dem Riss des zweiten Sta-
bes beteiligen sich beide Stäbe gleich
an der Lastabtragung, da die vor den
Rissen ungleiche Lastverteilung nach
der Rissbildung nicht mehr möglich
ist. Bei anfänglich gleicher Lastvertei-
lung bleiben beide Stäbe ungerissen.

Beim Faserbeton findet wie beim
Stahlbeton immer eine Umlagerung
von den gerissenen zu den ungeris-
senen Bereichen statt. Ist keine Um-
lagerung möglich, dann ist mit dem
Riss das Tragvermögen des Gesamt-
systems erschöpft.

Gemäß dem ÖNormentwurf 
B 4708 Faserbeton darf deshalb
Stahlfaserbeton nur dann bei
überwiegend auf Biegung bean-
spruchten Bauteilen angewendet
werden, wenn unter statischer
Berücksichtigung der Umlage-
rungsmöglichkeiten ein stabiler
und sicherer Tragzustand nachge-
wiesen werden kann und ein Trag-
lastversagen des Bauteils nur lo-
kale Auswirkungen hat. Letzteres
gilt für Fundament- und Boden-
platten. 

Weiters darf Stahlfaserbeton nur
für Bauteile angewendet werden,
die überwiegend auf Druck bean-
sprucht werden. Dazu gehören
Wände, Pfeiler, Bögen, Tunnel,
Streifen- und Einzelfundamente.

Stahlfaserbeton darf für Decken-
platten, Träger, Treppen, Konso-
len, schlanke Stützen und Brücken
nicht verwendet werden.

Die Beimengung von Kunststofffa-
sern verbessert das Brandwider-
standsverhalten und reduziert die
Frühschwindrissbildung im jungen
Beton. Stärker als von den Fasern wird
letztere allerdings von der Qualität der
Nachbehandlungsmaßnahmen be-
einflusst.
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Bemessung
Die Faserbetonrichtlinie der Öster-
reichischen Vereinigung für Beton-
und Bautechnik unterscheidet zwi-
schen der Bemessung im Zustand I
und Zustand II. Die erstgenannte Be-
messung ist nur für Bauteile zulässig,
bei deren Versagen keine Gefahr für
Leib und Leben ausgeht. In der Regel
werden diese zumeist unbewehrten
Bauteile aus Beton gemäß ÖNorm B
B4701 oder ON EN 1992-1-1 be-
messen. Mit der Ausnahme bei Strei-
fenfundamenten ist die Mitwirkung
des Betons auf Zug untersagt.

Damit eröffnet sich der Anwen-
dungsbereich des Faserbetons. Mit
Hinweis auf die hohe Duktilität des
Faserbetons beim Bruch wird die Mit-
wirkung des Faserbetons auf Zug zu-
gelassen, obwohl wie oben erwähnt
bei Tragsystemen ohne Umlage-
rungsmöglichkeit die hohe Bruch-
energie des Faserbetons nicht aus-
genützt werden kann.

Gleiches gilt auch für die Bemessung
im Zustand II. In diesem Fall hängt der
Biegewiderstand von der Höhe der
äquivalenten Biegezugfestigkeit ab,
die aus dem Arbeitsvermögen des Fa-
serbetons ermittelt wird. Die Bemes-
sung des Faserbeton im gerissenen
Zustand erfolgt auf Basis einer ideel-
len Spannungs- Dehnungsbezie-
hung, wobei der in Rechnung zu stel-
lende Bemessungswert der Nachriss-
zugfestigkeit ffdu von der versuchs-
technisch ermittelten äquivalenten
Biegezugfestigkeit abzuleiten ist.

Für auf Biegung beanspruchte Bau-
teile mit geringen Bauhöhen (Platten)
ist die Ermittlung des Biegewider-
standes für den Zustand II unnötig
kompliziert, da dieser auch für den
Zustand I unter Zugrundelegung des
Bemessungswertes der Nachrissfes-
tigkeit feqdu = ffdu / 0,37 berechnet
werden kann.
Der Bemessungswert des Quer-
schnittswiderstandes mRd lässt sich
ohne aufwändige Iteration mit nach-
stehenden Formeln ermitteln, wobei
die Dehnung des Biegezugrandes
gemäß der deutschen Richtlinie 
höchstens 1 % beträgt.

Der Bemessungswert des Biegewi-
derstandes mRd im Zustand II ent-
spricht demnach dem charakteristi-
schen Nachrissmoment mceq,k geteilt
durch die Sicherheit von 1,5. Für die
Bemessung des Faserbetons im Zu-
stand I muss das charakteristische 

Erstrissmoment durch die Sicherheit
von 1,8 geteilt werden. Je nach Ver-
hältnis Erstriss- zu Nachrissmoment
ergibt sich dabei ein unterschiedliches
Bemessungsniveau.

Der Anwendungsbereich des unbe-
wehrten Betons ist im Vergleich zum
Faserbeton sehr drastisch einge-
schränkt. Nur für Streifenfundamen-
te und elastisch gebettete Boden-
platten darf bei der Ermittlung des
Querschnittswiderstandes die Mit-
wirkung des Betons auf Zug einge-
rechnet werden. Somit entspricht der
in ÖNorm B 4701 vereinbarte Be-
messungswert der Betonzugfestig-
keit der charakteristischen zentri-
schen Zugfestigkeit geteilt durch die
Sicherheit von 1,8. Die zentrische
Zugfestigkeit entspricht aber nur et-
wa zwei Drittel der Biegezugfestig-
keit. Somit gilt analog zum Faserbe-
ton für den Bemessungswert des un-
bewehrten Betons, dass das charak-
teristische Erstrissmoment durch ei-
nen Sicherheitsbeiwert in der Grö-
ßenordnung von 2,7 geteilt werden
muss.

Einachsig gespannte Decken aus
Stahlbeton benötigen Stahlquer-
schnittsflächen bis zu 0,5 % der Be-
tonquerschnittsfläche. Der dafür er-
mittelte Bemessungswert des Biege-
widerstandes entspricht etwa dem
doppelten Rissmoment. Die für Stahl-
beton vorgeschriebene Biegemin-
destbewehrung beginnt ab jenem
Lastniveau, bei dem der Anwen-
dungsbereich des Faserbetons endet.

Die Bemessung des Faserbetons er-
folgt für ein Lastniveau, das kleiner ist
als das Rissniveau. Das Gebrauchsni-
veau ist noch niedriger und entspricht
etwa dem 0,7-fachen Bemessungsni-
veau. Somit sind beim Faserbeton mit
größter Wahrscheinlichkeit keine Ris-
se zu erwarten.

Die in der Werbung propagierte
Rissfreiheit des Faserbetons ist
demnach nicht der Wirkung der
Fasern, sondern vielmehr der Be-
messungsstrategie zu verdanken.
Wie beim Stahlbeton gilt, weder
Stab- oder Mattenbewehrungen

noch Fasern können den Bruch des
Betons bei Überschreitung der Be-
tonzugfestigkeit verhindern. Und erst
nach dem Bruch beginnt die Beton-
armierung voll zu wirken.

Experimentelles
Das Verhalten von Stahlfaserbeton
unter Biegebeanspruchung wird
durch Bestimmung der so genannten
äquivalenten Biegezugfestigkeiten
gemäß /4, 5/ durch Aufnahme der
Last-Durchbiegungskurven der Be-
tonbalken ermittelt. Aus dieser Kur-
ve, die den Erstriss des Betons und
das Nachrissverhalten charakterisiert,
werden die Biegezugfestigkeit aus
der beim Erstriss aufgetretenen Kraft
sowie die äquivalente Biegezugfes-
tigkeit im Bereich kleiner Durchbie-
gungen für Nachweise der Ge-
brauchstauglichkeit (feqms gem. /4/
bzw. äqu _BZ,2 gem. /5/) und für den
Nachweis der Tragfähigkeit (feqmu
bzw. _BZ,3) berechnet.
Im Vierpunkt-Biegeversuch werden
Betonbalken mit 15 x 15 x 60 bzw. 
70 cm verwendet und in eine Prüf-
maschine eingespannt (Spannweite
450 mm /4/ bzw. 600 mm /5/). Die
Krafteinleitung erfolgt in den Drittel-
punkten. In der Mitte der Balken wird
die Durchbiegung mittels induktiver
Wegaufnehmer gegen eine in halber
Prüfkörperhöhe und über den Aufla-
gern am Prüfkörper befestigten
Schiene, die folglich keine Durchbie-
gung mitmacht, erfasst.

Für die Versuche wurden Betone mit
28 Tage Druckfestigkeiten um 50 MPa
eingesetzt.

Ohne im Detail darauf einzugehen,
konnte in zahlreichen Versuchen ge-
zeigt werden, dass die Auswertung
nach /4/ bzw. /5/ unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Spann-
weiten (45 cm bzw. 60 cm) zu den-
selben Werten der äquivalenten Bie-
gezugfestigkeiten führt /6/.

Bild 3: Anwendungsbereich des Betons
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Bild 4: Anordnung der Bewehrung
in den Betonbalken, Angaben in cm

Tabelle 1: Fasertypen

Bild 5: Kraft-Durchbiegungskurven der
bewehrten Betonserien 6 und 8mm

Bild 6: Kraft-Durchbiegungskurven der
Serien 6mm und Dramix 80/60

Tabelle 2: 
Betonserien

An dieser Stelle sei angemerkt, dass
für den Vergleich von Stahlfaser- und
bewehrtem Beton keine Auswertung
der äquivalenten Biegezugfestigkei-
ten erforderlich ist, sondern vielmehr
bereits der Verlauf der Last-Durch-
biegungskurve die entsprechenden
Informationen liefert.
Die im Folgenden präsentierten Last-
Durchbiegungskurven sind Mittel-
wertkurven von 3 Prüfkörpern. Es 
wurden nur 3 Proben je Serie geprüft,
da die Herstellung im Labor zu rela-
tiv geringen Streuungen (maximal
10% relativ) unter den Prüfbalken führt.

Vergleich Stahlfaser- und
bewehrter Beton unter
Biegezugbelastung

Für diese Untersuchungen wurden
einmal Betonbalken mit Bewehrung
hergestellt. Die Anordnung ist in 
Bild 4 ersichtlich. Die Bewehrung be-
findet sich in der Zugzone mit einer
Betondeckung von 3 cm. Es wurden
2 Serien mit Bewehrungsstäben mit
Durchmesser von 6 und 8 mm unter-
sucht.

Für die Stahlfaserbetone wurden un-
terschiedliche Fasern in unterschied-
lichen Dosierungen verwendet. Eine
Zusammenstellung der untersuchten
Fasertypen sowie deren geometri-
sche Eigenschaften sind der Tabelle 1
zu entnehmen.

In Tabelle 2 sind die untersuchten Be-
tonserien mit den entsprechenden
Stahlfasergehalten zusammenge-
stellt. Auch die in den bewehrten Be-
tonen eingesetzten Stahlmengen
werden auf Stahlgewicht pro m3 Be-
ton umgerechnet. Wie ersichtlich,
entspricht die Bewehrung 6 mm ei-
ner Stahlmenge von rund 30 kg/m3

und jene mit 8 mm 53 kg/m3.

Die Last-Durchbiegungskurven der
beiden bewehrten Betonserien sind
in Bild 5 dargestellt /6/. Nach dem 
Erstriss im Beton ist bei beiden Be-
wehrungen ein weiterer Anstieg der
Kraft mit zunehmender Durchbie-
gung zu beobachten. Bei der Serie 
8 mm beträgt die Kraftzunahme über
100 % der Erstrisskraft. Aus diesem
Kurvenverlauf ist bereits ableitbar,
dass die äquivalenten Biegezugfes-
tigkeiten deutlich höher sind als die
Biegezugfestigkeit bei Erstriss.

In Bild 6 sind die Last-Durchbie-
gungskurven der Stahlfaser Dramix
80/60 und der bewehrten Betonserie
6 mm ersichtlich. Bei der Dosierung
von 30 kg/m3 nimmt die Kraft nach
Erstriss ab und erreicht nicht mehr die-
ses Kraftniveau. Bei 40 kg/m3 und

50 kg/m3 steigt der Kraftverlauf
zunächst über das Erstrissniveau
(rund 25 % Zunahme) an und erreicht
jenes der Serie 6 mm. Bei einer Durch-
biegung von ca. 0,75 mm beginnt die
Kraft bei Dosierung 40 kg/m3 abzu-
nehmen und sinkt kontinuierlich wei-

ter ab. Gleiches Verhalten zeigt die
Serie mit 50 kg/m3, wobei hier der Ab-
fall der Kraft erst bei einer Durchbie-
gung von 1 mm eintritt. Es ist zu be-
merken, dass auch mit einer Dosie-
rung von 50 kg/m3 noch nicht das Po-
tential der Serie 6 mm erreicht wird.
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Deutlich niedriger ist der Kraftverlauf
bei Durchbiegung für die Serien mit
der Stahlfaser Dramix 65/35 (Bild 7).
Sowohl die Dosierungen 30 und 40
kg/m3 zeigen eine Abnahme der Kraft
nach Erstriss und im Verlauf der wei-
teren Durchbiegung. Bei 50 kg/m3

steigt die Kraft nach Erstriss um bis
zu rund 20 % über diesen Kraftlevel
an und beginnt dann ab einer Durch-

biegung von 1 mm unter diesen Le-
vel zu sinken. Der Kraftverlauf dieser
Serie liegt aber immer noch deutlich
unter jenem des bewehrten Betons.

In Bild 8 sind die Last-Durchbie-
gungskurven der endverhakten
Stahlfaser KSF 45 und der gewellten
Faser Tabix 60 für eine Dosierung von
30 kg/m3 dargestellt. Wie ersichtlich,

liegen diese Kurven deutlich unter
dem Niveau der Serie 6 mm, aber auch
deutlich unter den Last-Durchbie-
gungskurven der Fasern Dramix
80/60 bzw. 65/35 mit derselben Do-
sierung. Es stellt sich die Frage, war-
um bzw. auf welche Mechanismen
diese Unterschiede im Nachrissver-
halten der Fasern zurückzuführen
sind.

Bild 7: Kraft-Durchbiegungskurven der
Serien 6 und Dramix 65/35

Bild 8: Vergleich Kraft-Durchbiegungskurven der 
Serie 6 mm mit Stahlfasermenge von 30 kg/m3
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Bild 9: Faser-Auszugskurven für Dramix 80/60

Bild 10: Faser-Auszugskurven für KSF 45

Bild 11: Faser-Auszugskurven für Tabix 60

Zusammen-
fassung

Auch mit hohen Faser-
mengen (z.B. 100 kg/m3

Stahlfasern) kann für 
Faserbeton keine dem
Stahlbeton vergleichbare
Materialeigenschaft 
erzielt werden. 
Faserbeton wird unter 
Beachtung der Vorschrif-
ten dort eingesetzt, wo
unbewehrter Beton nicht
zugelassen wird.

Literatur:
/1/ Maidl, B.: Stahlfaserbeton, Ernst & Sohn Verlag, Berlin, 1991
/2/ www.krampeharex.com
/3/ www.bekaert.com
/4/ Österreichische Vereinigung für Beton- und Bautechnik (ÖVBB): 
Richtlinie Faserbeton, Ausgabe März 2002
/5/ Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein: Merkblatt Bemessungsgrundlagen für
Stahlfaserbeton im Tunnelbau, Fassung August 1992, redaktionell überarbeitet 1996
/6/ Egger, Georg: Vergleichende Untersuchungen an bewehrtem und
stahlfaserbewehrtem Beton, Diplomarbeit, Universität Innsbruck, 2003
/7/ As’Ad, Sholihin: Equivalent flexural strength of steel fibre reinforced concrete and
its modelling from fibre distribution and fibre pull-out load, Dissertation, Universität
Innsbruck, 2006
/8/ Purdeller, Verena: Untersuchung des Auszugverhaltens von Stahlfasern zur 
Modellierung des Resttragvermögens biegebeanspruchter Stahlfaserbetonbalken, 
Diplomarbeit, Universität Innsbruck, 2007
/9/ Ringler, Simon: Untersuchungen zum Faserverbund im stahl- und 
kunststofffaser-verstärkten Beton, Diplomarbeit, Universität Innsbruck, 2005

Die Antwort darauf kann zum einen
das Faserauszugverhalten der unter-
schiedlichen Fasern aus der Beton-
matrix geben. Dieses Faserauszug-
verhalten wurde für die genannten
Fasern untersucht /7, 8, 9/. Dabei
wurden die Fasern in ein, in der Mit-
te getrenntes, Mörtelprisma einge-
bettet und die Auszugskurven (das ist
der Verlauf der Kraft mit zunehmen-
den Faserschlupf) aufgezeichnet. Die
Auszugskurven wurden auch winkel-
abhängig, d.h. bei Winkeln von 0°,
15°, 30° und 45° zwischen Faserach-
se und Richtung der Zugkraft, be-
stimmt. In Bild 9 sind die Faseraus-
zugskurven für die Faser Dramix
80/60 und unterschiedliche Faser-
Kraft-Winkel dargestellt. Mit zuneh-
mendem Winkel tritt eine Zunahme
der maximalen Auszugskraft auf.
Ebenso steigt der zugehörige Faser-
schlupf (z.B. Fmax bei 0° beträgt 0,25
kN bei einem Schlupf von rund 1 mm;
bei 45° ist Fmax gleich 0,33 kN bei ei-
nem Schlupf von 3,5 mm).

Zum Vergleich sind die Auszugs-
kurven für die Fasern KSF 45 und
Tabix 60 in den Bildern10 und 11 in
Abhängigkeit der Faser-Kraft-Winkel
ersichtlich. Bei der Faser KSF 45 tritt
ab einem Faser-Kraft-Winkel von 30°
als Versagensmechanismus Bruch des
Betons auf, was auf den größeren 
Faserdurchmesser (1 mm) zurückzu-
führen sein dürfte. Bei der Faser 
Tabix 60 hingegen kommt es bei 
Faser-Kraft-Winkeln von 0° und 15°
zu einem Bruch der Faser und bei
höheren Winkeln wiederum zum Ver-
sagen des Betons.

Die Auszugskräfte der Faser KSF 45
und Tabix 60 sind zwar um bis zum
doppeltem höher als bei der Faser
Dramix 80/60, jedoch kann dieser
Vorteil aufgrund des Faserbruchs
bzw. Betonversagens im Stahlfaser-
beton nicht genützt werden. Als Fol-
ge sind die Last-Durchbiegungskur-
ven bei diesen Fasern niedriger als bei
den endverhakten Fasern Dramix
80/60 bzw. 65/35, da deutlich weni-
ger Fasern zur Rissüberbrückung zur
Verfügung stehen. Es ist ersichtlich,
dass die Fasergeometrie derart ge-
staltet sein muss, dass auch ein Fa-
serauszug und nicht Faser- bzw. Be-
tonbruch eintritt. Der Vollständigkeit
halber sei noch angemerkt, dass auch
die Faseranzahl im Riss ein wichtiger
Parameter hinsichtlich Nachrissper-
formance darstellt (diese Faseranzahl
ist wiederum von der Anzahl der Fa-
sern pro kg und somit ebenfalls von
der geometrischen Abmessung ab-
hängig). Mit Hilfe der Auszugskurven
sowie der Faserverteilung im Riss las-
sen sich unter Heranziehung der 
Erstrisskraft die Last-Durchbiegungs-
kurven entsprechend nachmodellie-
ren /7, 8/. Dabei zeigt sich, dass der
ungerissene Querschnitt des Betons
speziell bei kleinen Durchbiegungen
noch eine wichtige Rolle spielt.



13

M
A

G
. B

A
R

D
A

C
H

 A
U

SG
EZ

EI
C

H
N

ET
M

A
G

. B
A

R
D

A
C

H
 A

U
SG

EZ
EI

C
H

N
ET

Der Bundespräsident hat Herrn Mag. Her-
bert Bardach das Goldene Ehrenzeichen
für Verdienste um die Republik Österreich
verliehen.

Diese hohe Auszeichnung erhielt Herr
Mag. Bardach in Anerkennungen seiner
Leistungen für die von ihm vertretenen In-
dustriegruppen und somit für die öster-
reichische Wirtschaft.

Die Auszeichnung wurde Herrn Mag.
Bardach durch den Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit, Herrn Dr. Martin
Bartenstein, am 19.06.2007 im Marmor-
saal des Regierungsgebäudes am Stuben-
ring in einer feierlichen Veranstaltung über-
reicht.

Herr Mag. Bardach ist Geschäftsführer des
Fachverbandes Bergbau-Stahl, der gesetz-
lichen Interessenvertretung der öster-
reichischen Bergbau- und Stahlbranche in
der Wirtschaftskammer Österreich. Außer-
dem ist er Geschäftsführer des Fachver-
bandes der Nicht-Eisen-Metallindustrie
(vor allem Aluminium-, Kupfer-, Wolfram-
industrie), sowie des Österreichischen 
Kupferinstitutes. Darüber hinaus nimmt er
zahlreiche Funktionen in nationalen und
internationalen Verbänden und Organisa-
tionen wahr.

Herr Mag. Bardach hat die Fachverbände
Bergbau-Stahl und Nicht-Eisen-Metallin-
dustrie im Jahr 2003 sehr erfolgreich in ei-
ne Bürogemeinschaft geführt und von
Grund auf reformiert.

Die Fachverbände wurden in sehr moder-
ne, schlagkräftige Interessenvertretungen
mit hoher Fachkompetenz umgestaltet,
die ein erfolgreiches Lobbying im Sinne ih-
rer Mitgliedsfirmen betreiben. Ebenso
wurden die Serviceleistungen der Fachver-
bände in sehr kundennaher Form opti-
miert. Die Reform bewirkte auch eine deut-
liche Reduktion der Kosten der Fachver-
bände. Die eingesparten Mittel stehen den
Mitgliedsfirmen jetzt zusätzlich zur Verfü-
gung.

Somit wurde die Akzeptanz der Verbände
nicht nur bei den Mitgliedsfirmen sondern
vor allem bei den Behörden und nationa-
len und internationalen Verbänden deut-
lich gesteigert. Durch zahlreiche interna-
tionale Aktivitäten der Fachverbände ha-
ben diese mittlerweile auch im Ausland ein
hohes Ansehen erworben. Das kommt den
Mitgliedsfirmen vor allem bei den immer
notwendiger werdenden europäischen
Lobbyingaktivitäten im Zusammenhang
mit der europäischen Gesetzgebung in zu-
nehmendem Ausmaß zu Gute.

Herr  Mag. Bardach sieht die Verleihung
dieses Ordens der Republik Österreich an
ihn nicht nur als Anerkennung, sondern
vor allem als Motivation und Auftrag, sich
mit voller Kraft auch weiterhin zum Nut-
zen der von ihm vertretenen Industrie-
branchen einzusetzen. Er betont aber
auch, dass diese Leistungen nur gemein-
sam mit sehr guten Mitarbeitern erbracht
werden konnten.

Herrn Mag. Bardach wurde vor Kurzem
vom österreichischen Bergbau der Titel
„Ehrenbergmann“ verliehen. Die Erhe-
bung von Herrn Mag. Bardach in den Berg-
mannstand erfolgte wegen seiner außer-
gewöhnlichen Verdienste für den öster-
reichischen Bergbau.

Hohe Auszeichnung für Mag. Bardach:Hohe Auszeichnung für Mag. Bardach:
Bundespräsident verleiht ihm Goldenes Ehrenzeichen
für die Verdienste um die Republik Österreich
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Die unstetige Kostenentwicklung in der
jüngeren Vergangenheit bei einigen Bau-
produkten, insbesondere unvorherseh-
bare kurzfristige Kostensprünge, haben
es erforderlich gemacht, die ÖNORM 
B 2111 zu überarbeiten. Besonders die
Stichtagsregelung aus der ÖNORM 
B 2111 Ausgabe 2000, die die Möglich-
keit der Preisumrechnung maximal zwei
Mal im Jahr, im Mai bzw. November, vor-
sah, führte zu Fehlvergütungen weil das

Preisumrechnungssystem der ÖNORM
unter diesen Bedingungen versagte. Die
Bestimmung zu den Stichtagen ist nun
durch eine monatliche Stichtagsregelung
ersetzt. Im Gegenzug dazu wurde jedoch
der Schwellenwert, der in der alten
ÖNORM B 2111 bei 1% lag, auf 2% er-
höht. Damit kann eine (eventuell sogar
monatliche) Preisumrechnung vorge-
nommen werden, wenn einer der Ver-
änderungsprozentsätze für die einzelnen

Preisanteile Lohn bzw. Sonstiges den
Schwellenwert von 2% erreicht.
Der Abminderungsfaktor wurde nicht
geändert. Für den Preisanteil Lohn liegt
er weiterhin bei 0,98, für den Preisanteil
Sonstiges ist keiner vorgesehen. 

Für relevante Eckpunkte der norm-
gemäßen Preisumrechnung zeigt sich im
Vergleich der letzten Ausgaben der
ÖNORM B 2111  folgendes Bild1:

Die Änderung der Stichtagsregelung und
die Anhebung des Schwellenwertes sind
zwar die augenscheinlichsten aber nicht
die einzigen Änderungen in der ÖNORM
B 2111. Konkret ausformuliert, und
grundlegend gegenüber der alten
ÖNORM B 2111 geändert, ist die Mög-
lichkeit der getrennten Preisumrechnung
einzelner Leistungsteile.

Für die Preisumrechnung kann festgelegt
werden, ob die Preisumrechnung
• für die Gesamtleistung oder
• für einzelne Leistungsteile getrennt
durchzuführen ist. Diese Leistungsteile
können Leistungsgruppen oder sogar
einzelne Positionen eines Leistungsver-
zeichnisses sein. Jeder im Vertrag für die
Preisumrechnung definierte Leistungsteil
ist im Bezug zur Preisumrechnung für sich
gesondert zu behandeln. Das heißt, für
jeden Leistungsteil ist der Nachweis des
Erreichens des Schwellenwertes, die
Stichtagsbestimmung und die Bestim-
mung der Umrechnungsprozentsätze ge-
sondert vorzunehmen. Damit wird die
Preisumrechnung dynamisiert. Das führt
dazu, dass bei entsprechender Aufglie-
derung preissensibler Leistungsteile nur
jene Mehr- bzw. Minderkosten über die
Preisumrechnung vergütet werden, wel-
che bei der Leistungserbringung eine Rol-
le spielen.

Sinnvollerweise wird dieses System der
Preisumrechnung nach Leistungsteilen

dann angewandt werden, wenn es
während der Leistungserbringung zu ei-
nem ungleichmäßigen Kostenverzehr  bei
Materialien mit erwartbarer unterschied-
licher Kostenentwicklung kommen wird.
Eine generelle Preisumrechnungsgrund-
lage (z.B. ein Gesamtindex) nimmt auf die
unterschiedliche Intensität des Einsatzes
einer Ressource während der Produktion
nicht Rücksicht. Der Index eines zugrun-
de liegende Warenkorbes enthält Stoffe
in der Gewichtung eines durchschnittli-
chen Bauprojektes3. Das Gewicht eines
Stoffes im Warenkorb bezieht sich daher
auf den Ressourceneinsatz im Hinblick 

auf die Gesamtleistung. Der Res-
sourceneinsatz in einzelnen Bauphasen
ist jedoch davon idR. abweichend. Ist die
preisliche Veränderung aller Stoffe nicht
gravierend unterschiedlich, fällt das nicht
besonders ins Gewicht. Reißen jedoch
einzelne Stoffe (Kostenarten – KOA) in
der Preisentwicklung aus, so versagt das
Modell der Kostenumrechnung nach ei-
nem Gesamtindex. 
Die  folgende Abbildung verdeutlicht 
das eben beschriebene Problem der 
Preisumrechnung mittels einer 
einzigen Preisumrechnungsgrundlage 
(Gesamtindex): 
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Wesentliche Änderungen bei der Umrechnung
veränderlicher Preise – die neue ÖNORM B 2111
Wesentliche Änderungen bei der Umrechnung 
veränderlicher Preise – die neue ÖNORM B 2111
Mit 1. Mai 2007 ist die ÖNORM B 2111 „Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen“ in einer neuen Fassung 
erschienen. Im folgenden Artikel werden die wesentlichen Änderungen besprochen und Hinweise für die Anwendung gegeben.
Von Univ. Prof. DI Dr. Andreas Kropik

1 Quelle: Kropik (Hrsg): Vergütungsänderung bei
Kostenveränderungen im Bauwesen – insbe-
sondere nach der ÖNORM B 2111, Verlag Öster-
reichisches Normungsinstitut (2007).

2Als Veränderung des bisherigen Gesamtpreises
zum neuen Gesamtpreis. Ab 1992 als Verände-
rung der Preisumrechnungsgrundlage, bezogen
auf den letzten Stichtag.

3Die Warenkörbe gängigen baurelevanten Indi-
zes sind in Kropik (Hrsg), Vergütungsänderung
bei Kostenveränderungen im Bauwesen – ins-
besondere nach der ÖNORM B 2111, Verlag
Österreichisches Normungsinstitut (2007), ab-
gebildet.
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Übrige Bestimmungen der ÖNORM B 2111 sind ge-
genüber der Vorgängernorm modifiziert bzw. in ande-
rer Systematik gegliedert. Gebräuchliche, baurelevan-
te Indizes sind in einem eigenen Anhang der ÖNORM
aufgelistet und sollen den Vertragspartnern Anhalts-
punkte geben, was als Preisumrechnungsgrundlage
vereinbart werden kann.

Für die Preisumrechnung in Sonderfällen ist in der
ÖNORM B 2111 die Einbeziehung von „neuen“ Kos-
tenarten neu geregelt. Die Modifikation der Preisum-
rechnungsgrundlage ist nun z.B. nicht mehr rückwir-
kend möglich, sondern die Modifikation greift erst ab
Eintreten bestimmter, in der ÖNORM definierter Vor-
aussetzungen. Es kommt nach den neuen Regelungen
nicht mehr ausschließlich darauf an, ob die Kostenart
in der Preisumrechnungsgrundlage „nicht enthalten“
ist. Die zu lösende Frage ist, ob bei der Leistungser-
stellung Kostenarten (gemeint sind Baustoffe und Ma-
terialien) eingesetzt werden, welche im Warenkorb der
vereinbarten Preisumrechnungsgrundlage „nicht re-
präsentiert“ sind. Individuell soll damit ein Eingriff in
die vertraglich vereinbarte Preisumrechnungsgrundla-
ge möglich werden um grobes Versagen der Preisum-
rechnung zu verhindern.

Die Preisumrechnung soll, und das geht aus dem Vor-
wort zur ÖNORM B 2111 deutlich hervor, eine 
weitestgehende Kostenwahrheit erzielen. Im Wesent-
lichen wird das mit dem Wegfall der fixen Stichtage (be-
kannt aus der ÖNORM B 2111 Ausgabe 2000), der ver-
besserten Möglichkeit der Preisumrechnung von ein-
zelnen Leistungsteilen einer Gesamtleistung und der
Möglichkeit der Adaption der Preisumrechnungs-
grundlage unter gewissen Voraussetzungen erreicht.

Literaturhinweis:
Kropik (Hrsg): Vergütungs-
änderung bei Kostenverän-
derungen im Bauwesen –
Insbesondere nach der
ÖNORM B 2111, Umrech-
nung veränderlicher Preise
von Bauleistungen 
(Ausgabe 2007), 
Verlag Österreichisches 
Normungsinstitut (2007).

Zum Autor:

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreas Kropik ist
Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement 
an der TU Wien und GF des Beratungsunternehmens
„Bauwirtschaftliche Beratung GmbH“ 
(www.bw-b.at). 
Er war Leiter der Arbeitsgruppe im ON, welche die
ÖNORM B 2111 überarbeitete und ist stellver-
tretender Vorsitzender des ON-Komitees 015. 
Prof. Kropik ist weiters Herausgeber des im Verlag
des österreichischen Normungsinstituts neu 
erschienenen Werkes „Vergütungsänderungen bei 
Kostenveränderungen im Bauwesen“, dessen Haupt-
teil den Kommentar zur ÖNORM B 2111 beinhaltet.
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